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Interpellation Grine / Junge Grine, SP/JJUSO/PFG: Neugestaltung Teufener Strasse
und Oberstrasse zligig umsetzen; schriftlich

Die Grine / Junge Grine, SP/JUSO/PFG reichten am 12. September 2023 die beiliegende Interpella-
tion «Neugestaltung Teufener Strasse und Oberstrasse zlgig umsetzen» mit insgesamt 24 Unter-
schriften ein.

Der Stadtrat beantwortet die Interpellation wie folgt:
1 Ausgangslage

Zur Behebung der bestehenden und prognostiziert sich verstarkenden verkehrlichen Uberbelastung
sieht das Bundesamt fur Strassen ASTRA zusammen mit dem Kanton St.Gallen, dem Kanton Appen-
zell Ausserrhoden, der Gemeinde Teufen und der Stadt St.Gallen neben dem Bau der dritten Rohre
Rosenberg auch einen Zubringer Glterbahnhof vor.! Der Zubringer Guterbahnhof setzt sich aus dem
Tunnel Feldli, einem unterirdischen Kreisel, den Anschliissen an die Stadt und dem Tunnel Liebegg
zusammen.

In Erganzung zum Zubringer Guterbahnhof plant der Kanton St.Gallen in Zusammenarbeit mit der
Stadt sogenannte «flankierende Massnahmen». Diese sollen einen weiteren Beitrag zur Erhéhung der
Verkehrsqualitat fur den 6ffentlichen Verkehr und den Fuss- und Veloverkehr tiber das gesamte Stadt-
gebiet hinweg leisten. Der Stadtraum soll damit lebenswerter gestaltet werden kénnen. Dazu werden
entsprechende Betriebs- und Gestaltungskonzepte (BGK) erstellt. Das grosste Umgestaltungspoten-
zial haben die Teufener Strasse und die Oberstrasse. Erste ausgearbeitete Strassenplane und Visua-
lisierungen zu verschiedenen Gestaltungsvarianten fir diese Strassen haben Kanton und Stadt an ei-
ner Informations- und Dialogveranstaltung am 21. August 2023 prasentiert. Als Teil der flankierenden
Massnahmen sollen die vorgestellten Gestaltungsvarianten dann umgesetzt werden, wenn die Eng-
passbeseitigung im Jahr 2040 realisiert worden ist. Die Teufener Strasse soll mit der Realisierung des
Zubringers Guterbahnhof als Gemeindestrasse klassiert werden, womit dannzumal ein Teil der Stras-
senflache zugunsten von Fuss- und Veloverkehrsflachen, Grinflachen und weiteren Nutzflachen um-
gestaltet werden kann. Auch die Oberstrasse, bereits heute eine Gemeindestrasse, wird dannzumal
im Abschnitt von der Vonwil-Briicke stadteinwarts umgestaltet und aufgewertet. Weder der Kanton, als
Eigentimer der Teufener Strasse, noch die Stadt als Eigenttiimerin der Oberstrasse, sehen vor, die
erwédhnten Strassenzilige, die sich in einem guten bis sehr guten baulichen Zustand befinden, vor der
Umsetzung des Zubringers Guterbahnhof zu erneuern.

1 Zubringer Gterbahnhof, Engpassbeseitigung (www.zubringer-gueterbahnhof.ch).



https://r1.stadt.sg.ch/sites/TBA/SPV/Documents/Autobahn%20A1%20Teilspange%20Flankierende%20Massnahmen%20-%20VT%2019.249%20-%20210/Beschlüsse/www.zubringer-gueterbahnhof.ch

Gemass «Konzept Temporegime Stadt St.Gallen» (Stadttempo) ist auf der Teufener Strasse (Kan-
tonsstrasse), im Abschnitt Oberstrasse bis Riethisliweg, aus Larmschutzgrinden Tempo 30 vorgese-
hen. Somit ware Tempo 30 auf diesem Abschnitt geméss Konzept und damit unabhéangig vom Projekt
Zubringer Guterbahnhof mdglich. Die Regierung kam am 4. Juli 2023 zum Schluss, die Hauptverkehr-
sachse in Ost-West-Richtung von der urspriinglichen Planung auszunehmen. Entsprechend wére
Tempo 30 auf der Teufener Strasse (Kantonsstrasse) weiterhin moglich gewesen. Am 20. September
2023 hat der Kantonsrat im Zusammenhang mit dem 18. Strassenbauprogramm? jedoch Verscharfun-
gen beziiglich Tempo 30 beschlossen und die Motion «Kein Tempo 30 auf verkehrsorientierten Stras-
sen»® gutgeheissen. Vor dieser Ausgangslage ist die Umsetzung von Tempo 30 auf der Teufener
Strasse ohne Zubringer Guterbahnhof derzeit ungewiss. Auch auf der Oberstrasse im Abschnitt Von-
wilstrasse — Teufener Strasse (Kantonstrasse resp. Teilabschnitt Gemeindestrasse 1. Klasse) ist
Tempo 30 mit Blick auf die erwahnte Motion, die auch Gemeindestrassen 1. Klasse zum Gegenstand
hat, zumindest fraglich.

2 Beantwortung der Fragen

1. Welche der ausgearbeiteten Gestaltungsvarianten kdnnen vorzeitig bzw. ohne den Bau des Zu-
bringers Giiterbahnhof auf den entsprechenden Strassenabschnitten erstellt werden? In welcher
Frist ware eine allfallige Neugestaltung moéglich?

Der Kanton wird die Teufener Strasse erst mit Realisierung des Zubringers Giiterbahnhof zur Erneue-
rung und Aufwertung freigeben. Auf der Oberstrasse ware fur die Umsetzung einer der Gestaltungsva-
rianten nicht zwingend eine Reduktion der Verkehrsmengen bzw. eine Realisierung des Zubringers
Guterbahnhof erforderlich. Allerdings ist aufgrund des Strassenzustands eine Instandstellung erst in
10 - 20 Jahren angezeigt.

2. Das Konzept «Stadttempo» sieht auch nach der Vernehmlassung auf Abschnitten der Teufener
Strasse Tempo 30 bis Ende 2025 vor. Welche Gestaltungsoptionen ergeben sich durch die Tem-
poreduktion?

Das Konzept sieht auf der Teufener Strasse die Einfihrung von Tempo 30 in Stufe 2 (T-30 perma-
nent) bis 2026 vor. Im Rahmen dieser Einfihrung von Tempo 30 sieht das Konzept vorerst keine Neu-
gestaltung des Strassenraums vor; erst mit der Realisierung des Zubringers Giterbahnhof und der
Reduktion der Verkehrsmenge eréffnen sich Gestaltungsoptionen. Wie in der Ausgangslage darge-
legt, ist die geplante Einfihrung von Tempo 30 auf der Teufener Strasse zumindest fraglich.

2 Kantonsrat St.Gallen, 36.23.02 Kantonsratsbeschluss Uiber das 18. Strassenbauprogramm fiir die Jahre 2024 bis 2028 (Titel
der Botschaft: Verkehrliche Entwicklung im Kanton St.Gallen 2024 bis 2028).

3 Kantonsrat St.Gallen, 42.23.05 Kein Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen.
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https://www.ratsinfo.sg.ch/geschaefte/5751
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https://www.ratsinfo.sg.ch/geschaefte/5705

3. Ist der Stadtrat bereit, die Planung und die nétigen finanziellen Aufwendungen zu den Strassen-
neugestaltungen gemeinsam mit dem Kanton zuigig in Angriff zu nehmen?

Aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen erfolgt die Planung der Gestaltungsvarianten weiter-
hin als Teil des Gesamtprojekts Zubringer Giiterbahnhof. Geméss diesem Zeitplan werden die not-
wendigen Planungen fir die flankierenden Massnahmen auf der Teufener Strasse und Oberstrasse
vertieft, jedoch nicht als vorgangige Massnahme realisiert.

Die Stadtprasidentin:
Maria Pappa

Der Stadtschreiber-Stellvertreter:
Dario Schénenberger

Beilage:
= Interpellation vom 12. September 2023
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